
4.0 Nebenanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

A: Nebenanlagen sind gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO 
nur innerhalb der überbau-baren Flächen zuläs-
sig.

B: Die Errichtung von Nebenanlagen im Sinne von 
§ 14 BauNVO auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche unter Berücksichtigung der 
bauordnungsrechtlichen Vorschriften zulässig.
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VERFAHRENSVERMERKE

Der Rat der Stadt Gronau hat in seiner Sitzung am 
24.09.2014 gemäß § 1 Abs. 3 BauGB i. V. m. § 13a 
BauGB, § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Be-
bauungsplans im Sinne des § 30 BauGB beschlos-
sen. 

Gronau, den  07.10.2014

Die Bürgermeisterin
Im Auftrage: 

gez. Krafzik

(Unterschrift)

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung gemäß 
§ 13 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB wur-
den am 04.07.2014 ortsüblich bekanntgemacht. 
Der Entwurf des Bebauungsplans hat mit der da-
zugehörigen Begründung vom 14.07.2014 bis ein-
schließlich 14.08.2014 öffentlich ausgelegen.
Die Beteiligung der berührten Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 13 
Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB hat vom 
14.07.2014 bis einschließlich 14.08.2014 stattge-
funden.

Gronau, den 07.10.2014

Die Bürgermeisterin

gez. Jürgens

(Unterschrift)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
innerhalb eines Baugebietes

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
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Geschossflächenzahl ( GFZ )
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Grundflächenzahl ( GRZ )
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Baugrenze
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Der Rat der Stadt Gronau hat den Bebauungsplan 
in seiner Sitzung am 24.09.2014 nach Prüfung der 
fristgerecht vorgebrachten Stellungnahmen ge-
mäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
Die Begründung wurde gebilligt.

Gronau, den 07.10.2014

Die Bürgermeisterin

gez. Jürgens

(Unterschrift)
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

BEBAUUNGSPLAN NR. 48,
„GRÜNSTIEGE“, 3. ÄNDERUNG

STADTTEIL GRONAU

1.0 Art der Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO)

A: In allgemeinen Wohngebieten (WA) ist gemäß § 1 
Abs. 6 Nr.1 BauNVO die in § 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO
genannte Nutzungsart (Tankstelle) nicht zulässig.

B: In den allgemeinen Wohngebieten (WA) sind 
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO die nach § 4 Abs. 3 
BauNVO Ziffern 1 – 5 ausnahmsweise zulässigen 
Anlagen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes:

· Betriebe des Beherbergungsgewerbes
· sonstige nicht störende Gewerbebetriebe
· Anlagen für Verwaltungen
· Gartenbaubetriebe
· Tankstellen

Einzelhandelsbetriebe sind im Plangebiet gemäß § 1 
Abs. 5 BauNVO in Verbindung mit § 1 Abs. 9 
BauNVO ausgeschlossen.

2.0 Maß der Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

2.1 Zulässige Grundflächenzahl
(§ 19 BauNVO)

Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO wird festgesetzt, dass 
die zulässige Grundfläche durch die in § 19 Abs. 4 
Satz 1 bezeichneten Anlagen (Garagen und Stell-
plätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen unter-
halb der Geländeoberfläche) überschritten werden 
darf, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächen-
zahl von 0,5.

2.2 Höhe baulicher Anlagen 
(§ 16 BauNVO)

Für den mit B gekennzeichneten Bereich werden 
gemäß § 16 BauNVO in Verbindung mit § 18 
BauNVO bezüglich der Höhenentwicklung von 
baulichen Anlagen folgende Festsetzungen getrof-
fen: 
Die maximale Firsthöhe (FH) bzw. Oberkante bau-
licher Anlagen (OK) von 8,00 m darf nicht über-
schritten werden. Bei Gebäuden mit Pult- oder 
Tonnendächern sowie Staffelgeschossen ist davon 
abweichend nur eine Oberkante baulicher Anlagen 
(OK) von maximal 7,50 m zulässig. 

Bezugspunkt für die Höhenfestsetzungen ist die 
Ausbauhöhe (Straßenkrone) der Erschließungs-
straße, zu der das Bauvorhaben orientiert ist. Die 
Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens 
darf nicht höher sein als 0,50 m über der Ausbau-
höhe der Erschließungsanlage.

3.0 Garagen und Stellplätze 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

A: Garagen sind gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO in 
einer Entfernung von mindestens 5,00 m, höchs-
tens 8,00 m zur öffentlichen Verkehrsfläche zu 
errichten.

B: Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) 
gemäß § 12 BauNVO und sonstige Stellplätze sind 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
fläche zulässig.

5.0 Beschränkung von Wohneinheiten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

In dem mit B gekennzeichneten Bereich sind ge-
mäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB je Wohngebäude 
maximal 2 Wohneinheiten (2 WE) zulässig.
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HINWEISE

1.0 Entwässerung 
Die Abwässer (Schmutzwasser und Nieder-
schläge) müssen auf dem Grundstück ge-
trennt abgeführt werden, auch wenn der 
Anschluss an die bestehende Mischwasser-
kanalisation erfolgt. Die Entsorgung ist unter 
hydraulischen Gesichtspunkten grundsätzlich 
möglich, jedoch ist eine enge Abstimmung 
mit dem Abwasserwerk der Stadt Gronau 
und ggf. ein erhöhter technischer Aufwand 
bezüglich der Regenwasserentsorgung er-
forderlich. 

2.0 Bodendenkmale
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmä-
ler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. 
Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Verände-
rungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Die 
Entdeckung von Bodendenkmälern ist der 
Stadt Gronau und dem Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe, Archäologie für Westfalen, 
Münster, unverzüglich anzuzeigen und die 
Entdeckungsstätte mindestens drei Werkta-
ge in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 
15 und 16 DSchG).

3.0 Altlasten
Altlasten sind im Planbereich nicht bekannt. 
Werden dennoch kontaminierte Bereiche 
entdeckt, so sind diese zu sichern und un-
verändert zu belassen. Weitere Maßnahmen 
dürfen erst nach vorheriger Begutachtung 
durch den Kreis Borken – Fachbereich Natur 
und Umwelt – zwecks Festlegung eventuell 
erforderlicher Sanierungsmaßnahmen vor-
genommen werden.

4.0 Kampfmittel
Die Durchführung aller bodeneingreifenden 
Baumaßnahmen sollte mit der gebotenen 
Vorsicht erfolgen, da Kampfmittelvorkom-
men nicht völlig ausgeschlossen werden 
können. Sofern der Verdacht auf Kampfmit-
tel aufkommt, ist die Arbeit sofort einzustel-
len und der Staatliche Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst Westfalen-Lippe, Bezirksregie-
rung Arnsberg (Tel.: 02331 6927-3885), zu 
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6.0 Örtliche Bauvorschriften 
(§ 86 Abs. 4 BauO NW, § 9 Abs. 4 BauGB)

6.1 In dem mit B gekennzeichneten Bereich 
darf das Vollgeschoss über dem Erdgeschoss nur 
als Dachgeschoss oder Staffelgeschoss ausgeführt 
werden. 

Ein Dachgeschoss im Sinne dieses Bebauungsplans 
ist ein Geschoss, welches auf mindestens zwei 
gegenüberliegenden Seiten durch geneigte (ge-
wölbte) Dachflächen begrenzt ist. Die Trauflänge 
der Dachfläche muss mindestens 50 % der jeweili-
gen Fassadenlänge betragen. Eine steilere Dach-
neigung als 75 Grad ist unzulässig. Ausnahmsweise 
sind einseitig geneigte Pultdächer zulässig, sofern 
eine Traufhöhe von 4,30 m und eine Firsthöhe von 
7,50 m nicht überschritten werden.

Staffelgeschosse im Sinne dieses Bebauungsplans 
sind: 

• Ein Geschoss, dessen Außenwände allseitig 
um mindestens 1,00 m gegenüber allen Außen-
wänden des darunter liegenden Geschosses zu-
rücktreten. Ausnahmsweise kann für ein außenlie-
gendes Treppenhaus davon abgewichen werden. 

6.2 In den mit A gekennzeichneten Bereich 
sind nur Dachneigungen von 25° – 30° zulässig.

6.3 Doppelhäuser sind nur mit gleicher Dach-
form und Dachneigung zulässig. Die Gestaltung 
von Dachgauben und Einschnitten bei Doppelhäu-
sern ist aufeinander abzustimmen. 

6.4 Dachgauben haben von der Firstlinie der 
jeweiligen Dachschräge mindestens 1,00 m Ab-
stand zu halten.

6.5 Anbauten haben sich hinsichtlich Farbge-
bung dem Hauptgebäude anzupassen. Sie haben 
sich in Bezug auf die First- und Traufhöhe dem 
Hauptgebäude unterzuordnen.
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Der Bebauungsplan ist mit der Bekanntmachung 
vom   31.10.2014   gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in 
Kraft getreten. 
Der Bebauungsplan kann mit der Begründung und 
der zusammenfassenden Erklärung gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB bei der Stadt Gronau während der 
Öffnungszeiten ab dem   31.10.2014                         
eingesehen werden. 

Gronau, den  31.10.2014   
Die Bürgermeisterin

gez. Jürgens

(Unterschrift)


